
SCHUA/057/2025 

 

 X  öffentlich      nicht öffentlich   

Beschlussvorlage 

Betrifft: 

Bestellung einer Schriftführerin/ eines Schriftführers 

Fachbereich: 

40 - Amt für Schule und Bildung     
 

Dezernentin / Dezernent: 

Stadtdirektor Burkhard Hintzsche      
 

Beratungsfolge: 

Gremium Sitzungsdatum Beratungsqualität 

Schulausschuss 18.11.2025 Entscheidung 

 

Beschlussdarstellung: 
 

Der Schulausschuss bestellt 
 
Frau Jasmin Menne zur kommissarischen Schriftführerin 

 
und 
 

Frau Eva Nothbaum zur stellvertretenden Schriftführerin. 
 
 

Sachdarstellung: 
 

Nach § 52 (1) der Gemeindeordnung muss die Schriftführerin/der Schriftführer vom 

Rat bestellt werden. Da die für den Rat geltenden Vorschriften gemäß § 58 (2) auf 

das Verfahren in den Ausschüssen entsprechende Anwendung finden, ist für den 

Schulausschuss ebenfalls eine Schriftführerin/ein Schriftführer zu bestellen. 

  

Die Verwaltung empfiehlt, Frau Jasmin Menne zur kommissarischen Schriftführerin 

und Frau Eva Nothbaum zur stellvertretenden Schriftführung zu bestellen. 
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